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Einreichung mind. 10 
Tage vor Sitzung

Verarbeitung / 
Aufschaltung 

Webseite

Eventuell Vorprüfung 
(Art. 79 Abs. 2 OV 

Parl)

Kurze mündliche 
Begründung der 
Dringlichkeit an 
nächster Sitzung

Ist SR bereit, direkt 
Umsetzungsvorlage 

auszuarbeiten?

Liegt ein Antrag auf 
Ablehnung vor?

Nein

Überweisung an 
Stadtrat?

Erheblicherklärung?
Debatte 

Umsetzungsvorlage
Abschreibung

Ja

Ja

Antrag und Bericht 
innert 2 Monaten

Ausarbeitung 
Umsetzungsvorlage 
innert 6 Monaten

Vorberatung Bericht 
(freiwillig)

Vorberatung 
Umsetzungsvorlage 

Ja

Nein

Nein

Nein → 
automatische Überweisung

*

* Der Stadtrat kann anstelle 
eines Berichts auch direkt eine 
Umsetzungsvorlage ausarbeiten 
(Art. 85 Abs. 7 i.V.m. 84 Abs. 4 
OV Parl)

05.03.25

Dringlicherklärung
(Quorum 2/3 der 

Anwesenden)

Mündliche 
Begründung der 

Motion

Ja

Nein

Ja
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